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laments und des Rates1) behandeln die zuständigen Behörden im Sinne des
Artikels 3 Absatz 1 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates2) die genannten Wertpapierfirmen so, als wären
diese „Institute“ gemäß der vorliegenden Verordnung.

Art. 3 Anwendung strengerer Anforderungen durch Institute. Diese
Verordnung hindert Institute nicht daran, mehr Eigenmittel und Eigenmittel-
komponenten zu halten als in dieser Verordnung gefordert oder strengere als
die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen anzuwenden.

Art. 4 Begriffsbestimmungen. (1) Für die Zwecke dieser Verordnung be-
zeichnet der Ausdruck
1. „Kreditinstitut“ ein Unternehmen, dessen Tätigkeit in einer der folgen-

den Aktivitäten besteht:
a) Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des Publikums entgegen-

zunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren;
b) eine der in Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie

2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates3) genann-
ten Tätigkeiten auszuüben, sofern das Unternehmen kein Waren-
und Emissionszertifikatehändler, Organismus für gemeinsame Anla-
gen oder Versicherungsunternehmen ist und einer der folgenden
Sachverhalte zutrifft:
i) der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme des Unterneh-
mens beträgt 30 Mrd. EUR oder mehr;

ii) der Gesamtwert der Vermögenswerte des Unternehmens liegt
unter 30 Mrd. EUR und das Unternehmen gehört einer Gruppe
an, in der der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme aller
Unternehmen der Gruppe, die einzeln über Gesamtvermögens-
werte von weniger als 30 Mrd. EUR verfügen und eine der in
Anhang I Abschnitt A Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/
65/EU genannten Tätigkeiten ausüben, 30 Mrd. EUR oder
mehr beträgt, oder

iii) der Gesamtwert der Vermögenswerte des Unternehmens liegt
unter 30 Mrd. EUR und das Unternehmen gehört einer Gruppe
an, in der der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme aller
Unternehmen der Gruppe, die eine der in Anhang I Abschnitt A
Nummern 3 und 6 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Tätig-
keiten ausüben, 30 Mrd. EUR oder mehr beträgt, wobei die
konsolidierende Aufsichtsbehörde in Abstimmung mit dem Auf-
sichtskollegium eine entsprechende Entscheidung trifft, um mög-

1) Amtl. Anm.: Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Ver-
ordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014
(ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1).
2) Amtl. Anm.: Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richt-
linien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU
(ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64).
3) Amtl. Anm.: Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai

2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und
2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349);
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lichen Umgehungsrisiken und potenziellen Risiken für die Fi-
nanzstabilität der Union entgegenzuwirken.

Für den Zweck des Buchstaben b Ziffern ii und iii werden in dem
Fall, dass das Unternehmen einer Drittlandgruppe angehört, die
gesamten Vermögenswerte jeder Zweigstelle der Drittlandgruppe,
die in der Union zugelassen ist, in den kombinierten Gesamtwert der
Vermögenswerte aller Unternehmen der Gruppe eingerechnet.

2. „Wertpapierfirma“ eine Wertpapierfirma im Sinne des Artikels 4 Absatz 1
Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU, die gemäß der genannten Richt-
linie zugelassen wurde, mit Ausnahme von Kreditinstituten;

3. „Institut“ ein gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2013/36/EU zugelassenes
Kreditinstitut oder ein in Artikel 8a Absatz 3 hierzu genanntes Unterneh-
men;

4. (aufgehoben)
5. „Versicherungsunternehmen“ ein Versicherungsunternehmen im Sinne

des Artikels 13 Nummer 1 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die
Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversiche-
rungstätigkeit (Solvabilität II)1);

6. „Rückversicherungsunternehmen“ ein Rückversicherungsunternehmen
im Sinne des Artikels 13 Nummer 4 der Richtlinie 2009/138/EG;

7. „Organismus für gemeinsame Anlagen“ und „OGA“ einen Organismus
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des Artikels
1 Nummer 2 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates2) oder einen alternativen Investmentfonds (AIF) im Sinne
des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates3);

8. „öffentliche Stelle“ eine Verwaltungseinrichtung ohne Erwerbszweck,
die Zentralstaaten, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder
Behörden, die die gleichen Aufgaben wie regionale und lokale Behörden
wahrnehmen, unterstehen oder ein im Besitz von Zentralstaaten oder
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften befindliches oder von
diesen errichtetes und gefördertes Unternehmen ohne Erwerbszweck, für
das eine einer ausdrücklichen Garantie gleichstehende Haftung gilt, und
kann selbstverwaltete Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die einer
öffentlichen Beaufsichtigung unterliegen, einschließen;

9. „Leitungsorgan“ ein Leitungsorgan im Sinne des Artikels 3 Absatz 1
Nummer 7 der Richtlinie 2013/36/EU;

10. „Geschäftsleitung“ eine Geschäftsleitung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1
Nummer 9 der Richtlinie 2013/36/EU;

1) Amtl. Anm.: ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1.
2) Amtl. Anm.: Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli

2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).
3) Amtl. Anm.: Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni

2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG
und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174
vom 1.7.2011, S. 1).
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11. „Systemrisiko“ das Systemrisiko im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Num-
mer 10 der Richtlinie 2013/36/EU;

12. „Modellrisiko“ das Modellrisiko im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Num-
mer 11 der Richtlinie 2013/36/EU;

13. „Originator“ einen Originator im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der
Verordnung (EU) 2017/24021);

14. „Sponsor“ einen Sponsor im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Ver-
ordnung (EU) 2017/2402;

14a. „ursprünglicher Kreditgeber“ einen ursprünglichen Kreditgeber im Sinne
des Artikels 2 Nummer 20 der Verordnung (EU) 2017/2402;

15. „Mutterunternehmen“
a) ein Mutterunternehmen im Sinne der Artikel 1 und 2 der Richtlinie

83/349/EWG,
b) für die Zwecke von Titel VII Kapitel 3 und 4 Abschnitt 2 und

Titel VIII der Richtlinie 2013/36/EU und Teil 5 dieser Verordnung
ein Mutterunternehmen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der Richt-
linie 83/349/EWG sowie jedes Unternehmen, das tatsächlich einen
beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausübt;

16. „Tochterunternehmen“
a) ein Tochterunternehmen im Sinne der Artikel 1 und 2 der Richt-

linie 83/349/EWG,
b) ein Tochterunternehmen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der

Richtlinie 83/349/EWG sowie jedes Unternehmen, auf das ein
Mutterunternehmen tatsächlich einen beherrschenden Einfluss aus-
übt.

Tochterunternehmen von Tochterunternehmen gelten ebenfalls als Toch-
terunternehmen des ursprünglichen Mutterunternehmens;

17. „Zweigstelle“ eine Betriebsstelle, die einen rechtlich unselbständigen Teil
eines Instituts bildet und sämtliche Geschäfte oder einen Teil der Geschäf-
te, die mit der Tätigkeit eines Instituts verbunden sind, unmittelbar
betreibt;

18. „Anbieter von Nebendienstleistungen“ ein Unternehmen, dessen Haupt-
tätigkeit im Besitz oder in der Verwaltung von Immobilien, der Ver-
waltung von Datenverarbeitungsdiensten oder einer ähnlichen Tätigkeit
besteht, die im Verhältnis zur Haupttätigkeit eines oder mehrerer Institute
den Charakter einer Nebentätigkeit hat;

19. „Vermögensverwaltungsgesellschaft“ eine Vermögensverwaltungsgesell-
schaft im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Richtlinie 2002/87/EG
oder einen AFIM im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 Buchstabe b der
Richtlinie 2011/61/EU einschließlich – sofern nicht anders festgelegt –
Unternehmen eines Drittlandes, die ähnliche Tätigkeiten ausüben und
die dem Recht eines Drittlandes unterliegen, dessen aufsichtliche und
rechtliche Anforderungen denen der Union zumindest gleichwertig sind;

1) Amtl. Anm.: Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung
eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Än-
derung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG)
Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 35).

VO (EU) 575/2013 Art. 4 CRR 6
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20. „Finanzholdinggesellschaft“ ein Finanzinstitut, das keine gemischte Fi-
nanzholdinggesellschaft ist und dessen Tochterunternehmen ausschließ-
lich oder hauptsächlich Institute oder Finanzinstitute sind; die Tochter-
unternehmen eines Finanzinstituts sind dann hauptsächlich Institute oder
Finanzinstitute, wenn mindestens eines dieser Tochterunternehmen ein
Institut ist und wenn über 50 % des Eigenkapitals, der konsolidierten
Bilanzsumme, der Einkünfte, des Personals des Finanzinstituts oder eines
anderen von der zuständigen Behörde als relevant erachteten Indikators
Tochterunternehmen zuzuordnen sind, bei denen es sich um Institute
oder Finanzinstitute handelt;

21. „gemischte Finanzholdinggesellschaft“ eine gemischte Finanzholdingge-
sellschaft im Sinne des Artikels 2 Nummer 15 der Richtlinie 2002/87/
EG;

22. „gemischte Holdinggesellschaft“ ein Mutterunternehmen, das weder eine
Finanzholdinggesellschaft noch ein Institut noch eine gemischte Finanz-
holdinggesellschaft ist und zu deren Tochterunternehmen mindestens ein
Institut gehört;

23. „Drittland-Versicherungsunternehmen“ ein Drittland-Versicherungs-
unternehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 3 der Richtlinie 2009/
138/EG;

24. „Drittland-Rückversicherungsunternehmen“ ein Drittland-Rückver-
sicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 6 der Richt-
linie 2009/138/EG;

25. „anerkannte Drittland-Wertpapierfirma“ eine Firma, die die folgenden
Bedingungen erfüllt:
a) sie würde unter die Definition der Wertpapierfirma fallen, wenn sie

ihren Sitz in der Union hätte,
b) sie ist in einem Drittland zugelassen,
c) sie unterliegt und befolgt Aufsichtsregeln, die nach Auffassung der

zuständigen Behörden mindestens genauso streng sind wie die Auf-
sichtsregeln gemäß dieser Verordnung oder der Richtlinie 2013/36/
EU;

26. „Finanzinstitut“ ein Unternehmen, das kein Institut und keine reine
Industrieholdinggesellschaft ist und dessen Haupttätigkeit darin besteht,
Beteiligungen zu erwerben oder eines oder mehrere der in Anhang I
Nummern 2 bis 12 und 15 der Richtlinie 2013/36/EU genannten
Geschäfte zu betreiben; diese Definition schließt Wertpapierfirmen, Fi-
nanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, In-
vestmentholdinggesellschaften, Zahlungsinstitute im Sinne der Richtlinie
(EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates1) und Ver-
mögensverwaltungsgesellschaften ein, jedoch nicht Versicherungshol-
dinggesellschaften und gemischte Versicherungsholdinggesellschaften im
Sinne des Artikels 212 Absatz 1 Buchstaben f und g der Richtlinie 2009/
138/EG;

1) Amtl. Anm.: Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
25. November über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG,
2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und zur Aufhebung der
Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

6 CRR Art. 4 VO (EU) 575/2013
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27. „Unternehmen der Finanzbranche“:
a) ein Institut,
b) ein Finanzinstitut,
c) einen in die konsolidierte Finanzlage eines Instituts einbezogenen

Anbieter von Nebendienstleistungen,
d) ein Versicherungsunternehmen,
e) ein Drittland-Versicherungsunternehmen,
f) ein Rückversicherungsunternehmen,
g) ein Drittland-Rückversicherungsunternehmen,
h) eine Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des Artikels 212

Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie 2009/138/EG,
i), j) (nicht belegt)
k) ein gemäß den Bedingungen des Artikels 4 der Richtlinie 2009/

138/EG aus dem Anwendungsbereich jener Richtlinie ausgenom-
menes Unternehmen,

l) ein Drittlandsunternehmen, dessen Hauptgeschäftstätigkeit der eines
Unternehmens unter den Buchstaben a bis k vergleichbar ist;

28. „Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat“ ein Institut in einem Mitglied-
staat, das ein Institut, ein Finanzinstitut oder einen Anbieter von Neben-
dienstleistungen als Tochter hat oder eine Beteiligung an einem Institut,
einem Finanzinstitut oder einem Anbieter von Nebendienstleistungen
hält und nicht selbst Tochterunternehmen eines anderen im selben Mit-
gliedstaat zugelassenen Instituts oder einer im selben Mitgliedstaat errich-
teten Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesell-
schaft ist;

29. „EU-Mutterinstitut“ ein Mutterinstitut in einem Mitgliedstaat, das nicht
Tochterunternehmen eines anderen, in einem Mitgliedstaat zugelassenen
Instituts oder einer in einem Mitgliedstaat errichteten Finanzholdingge-
sellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft ist;

29a. „Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat“ ein Mutterinstitut in
einem Mitgliedstaat, bei dem es sich um eine Wertpapierfirma handelt;

29b. „EU-Mutterwertpapierfirma“ ein EU-Mutterinstitut, bei dem es sich um
eine Wertpapierfirma handelt;

29c. „Mutterkreditinstitut in einem Mitgliedstaat“ ein Mutterinstitut in einem
Mitgliedstaat, bei dem es sich um ein Kreditinstitut handelt;

29d. „EU-Mutterkreditinstitut‚ ein EU-Mutterinstitut“ bei dem es sich um
ein Kreditinstitut handelt;

30. „Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat“ eine Finanzhol-
dinggesellschaft, die nicht Tochterunternehmen eines im selben Mitglied-
staat zugelassenen Instituts oder einer im selben Mitgliedstaat errichteten
Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft ist;

31. „EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft“ eine Mutterfinanzholdinggesell-
schaft in einem Mitgliedstaat, die nicht Tochterunternehmen eines in
einem Mitgliedstaat zugelassenen Instituts oder einer anderen, in einem
Mitgliedstaat errichteten Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Fi-
nanzholdinggesellschaft ist;

32. „gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat“ eine
gemischte Finanzholdinggesellschaft, die nicht Tochterunternehmen ei-
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nes im selben Mitgliedstaat zugelassenen Instituts oder einer im selben
Mitgliedstaat errichteten Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Fi-
nanzholdinggesellschaft ist;

33. „gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft“ eine gemischte Mut-
terfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, die nicht Tochter-
unternehmen eines in einem Mitgliedstaat zugelassenen Instituts oder
einer anderen, in einem Mitgliedstaat errichteten Finanzholdinggesell-
schaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft ist;

34. „zentrale Gegenpartei“ oder „ZGP“ eine zentrale Gegenpartei im Sinne
des Artikels 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012;

35. „Beteiligung“ eine Beteiligung im Sinne des Artikels 17 Satz 1 der
Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 über den
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen1) oder das
direkte oder indirekte Halten von mindestens 20 % der Stimmrechte oder
des Kapitals an einem anderen Unternehmen;

36. „qualifizierte Beteiligung“ das direkte oder indirekte Halten von mindes-
tens 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte eines Unternehmens oder
eine andere Möglichkeit der Wahrnehmung eines maßgeblichen Einflus-
ses auf die Geschäftsführung dieses Unternehmens;

37. „Kontrolle“ das Verhältnis zwischen einem Mutter- und einem Tochter-
unternehmen im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 83/349/EWG, oder
der Rechnungslegungsstandards, die gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 1606/2002 für ein Institut gelten, oder ein vergleichbares Verhältnis
zwischen einer natürlichen oder juristischen Person und einem Unter-
nehmen;

38. „enge Verbindung“ eine Situation, in der zwei oder mehr natürliche oder
juristische Personen auf eine der folgenden Weisen miteinander verbun-
den sind:
a) über eine Beteiligung in Form des direkten Haltens oder durch

Kontrolle von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des Kapitals an
einem Unternehmen,

b) durch Kontrolle,
c) über ein dauerhaftes Kontrollverhältnis beider oder aller mit ein und

derselben dritten Person;
39. „Gruppe verbundener Kunden“ jeden der folgenden Fälle:

a) zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen, die – sofern
nicht das Gegenteil nachgewiesen wird – im Hinblick auf das Risiko
insofern eine Einheit bilden, als eine von ihnen über eine direkte
oder indirekte Kontrolle über die andere oder die anderen verfügt,

b) zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen, zwischen de-
nen kein Kontrollverhältnis im Sinne des Buchstabens a besteht, die
aber im Hinblick auf das Risiko als Einheit anzusehen sind, da
zwischen ihnen Abhängigkeiten bestehen, die es wahrscheinlich er-
scheinen lassen, dass bei finanziellen Schwierigkeiten, insbesondere
Finanzierungs- oder Rückzahlungsschwierigkeiten, eines dieser
Kunden auch andere bzw. alle anderen auf Finanzierungs- oder
Rückzahlungsschwierigkeiten stoßen.

1) Amtl. Anm.: ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11.

6 CRR Art. 4 VO (EU) 575/2013
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Übt ein Zentralstaat die direkte Kontrolle über mehr als eine natürliche
oder juristische Person aus oder besteht zwischen einem Zentralstaat und
mehr als einer natürlichen oder juristischen Person eine direkte Abhän-
gigkeit, so kann unbeschadet der Buchstaben a und b die Gruppe aus
dem Zentralstaat und allen natürlichen oder juristischen Personen, die er
gemäß Buchstabe a direkt oder indirekt kontrolliert oder die gemäß
Buchstabe b mit ihm verbunden sind, als Gruppe betrachtet werden, die
keine Gruppe verbundener Kunden ist. Stattdessen kann die Existenz
einer aus dem Zentralstaat und anderen natürlichen oder juristischen
Personen bestehenden Gruppe verbundener Kunden für jede gemäß
Buchstabe a direkt vom Zentralstaat kontrollierte oder gemäß Buchstabe b
direkt mit dem Zentralstaat verbundene Person und alle natürlichen oder
juristischen Personen, die gemäß Buchstabe a von dieser Person kontrol-
liert werden oder gemäß Buchstabe b mit dieser Person verbunden sind,
einschließlich der Zentralregierung, gesondert beurteilt werden. Dies gilt
auch im Falle von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, auf die
Artikel 115 Absatz 2 Anwendung findet.
Zwei oder mehr natürliche oder juristische Personen, die die unter
Buchstabe a oder b genannten Bedingungen aufgrund ihrer direkten
Risikoposition gegenüber derselben ZGP zu Zwecken von Clearingtätig-
keiten erfüllen, werden nicht als Gruppe betrachtet, die eine Gruppe
verbundener Kunden bildet;

40. „zuständige Behörde“ eine nach einzelstaatlichem Recht offiziell an-
erkannte öffentliche Behörde oder Einrichtung, die nach diesem Recht
zur Beaufsichtigung von Instituten als Teil des in dem betreffenden Mit-
gliedstaat geltenden Aufsichtssystems befugt ist;

41. „konsolidierende Aufsichtsbehörde“ eine zuständige Behörde, die gemäß
Artikel 111 der Richtlinie 2013/36/EG für die Ausübung der Aufsicht
auf konsolidierter Basis verantwortlich ist;

42. „Zulassung“ einen Hoheitsakt gleich welcher Form, mit dem die Behör-
den das Recht zur Ausübung der Geschäftstätigkeit erteilen;

43. „Herkunftsmitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem einem Institut die
Zulassung erteilt wurde;

44. „Aufnahmemitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem ein Institut eine
Zweigstelle hat oder Dienstleistungen erbringt;

45. „Zentralbanken des ESZB“ die nationalen Zentralbanken, die Mitglieder
des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) sind, und die Euro-
päische Zentralbank (EZB);

46. „Zentralbanken“ die Zentralbanken des ESZB sowie Zentralbanken drit-
ter Länder;

47. „konsolidierte Lage“ die Lage, die sich ergibt, wenn die Anforderungen
dieser Verordnung gemäß Teil 1 Titel II Kapitel 2 so auf ein Institut
angewandt werden, als bildete dieses Institut zusammen mit einem oder
mehreren anderen Unternehmen ein einziges Institut;

48. „auf konsolidierter Basis“ auf Basis der konsolidierten Lage;
49. „auf teilkonsolidierter Basis“ auf Basis der konsolidierten Lage eines

Mutterinstituts, einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten
Finanzholdinggesellschaft unter Ausschluss einer Teilgruppe von Unter-
nehmen, oder auf Basis der konsolidierten Lage eines Mutterinstituts,
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einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdingge-
sellschaft, das/die nicht oberstes Mutterinstitut bzw. oberste Finanzhol-
dinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft ist;

50. „Finanzinstrument“
a) einen Vertrag, der für eine der beteiligten Seiten einen finanziellen

Vermögenswert und für die andere Seite eine finanzielle Verbindlich-
keit oder ein Eigenkapitalinstrument schafft,

b) ein in Anhang I Abschnitt C der Richtlinie 2004/39/EG genanntes
Instrument,

c) ein derivatives Finanzinstrument,
d) ein Primärfinanzinstrument,
e) ein Kassainstrument.
Die unter den Buchstaben a, b und c genannten Instrumente sind nur
dann als Finanzinstrumente zu betrachten, wenn ihr Wert sich aus dem
Kurs eines zugrunde liegenden Finanzinstruments oder eines anderen
Basiswerts, einem Satz oder einem Index errechnet;

51. „Anfangskapital“ die in Artikel 12 der Richtlinie 2013/36/EU genann-
ten Beträge und Arten von Eigenmitteln;

52. „operationelles Risiko“ das Risiko von Verlusten, die durch die Unange-
messenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und
Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden, einschließ-
lich Rechtsrisiken;

53. „Verwässerungsrisiko“ das Risiko, dass sich der Betrag einer Forderung
durch bare oder unbare Ansprüche des Schuldners vermindert;

54. „Ausfallwahrscheinlichkeit“ und „PD“ die Wahrscheinlichkeit des Aus-
falls einer Gegenpartei im Laufe eines Jahres;

55. „Verlustquote bei Ausfall“ und „LGD“ die Höhe des Verlusts für eine
Risikoposition bei Ausfall der Gegenpartei gemessen am Betrag der zum
Zeitpunkt des Ausfalls ausstehenden Risikopositionen;

56. „Umrechnungsfaktor“ das Verhältnis zwischen dem gegenwärtig nicht in
Anspruch genommenen Betrag einer Zusage, der in Anspruch genom-
men werden könnte und daher bei Ausfall ausstünde, und dem gegen-
wärtig nicht in Anspruch genommenen Betrag dieser Zusage, wobei sich
der Umfang der Zusage nach dem mitgeteilten Limit bestimmt, es sei
denn, das nicht mitgeteilte Limit ist höher;

57. „Kreditrisikominderung“ ein Verfahren, das ein Institut einsetzt, um das
mit einer oder mehreren Risikopositionen, die es im Bestand behält,
verbundene Kreditrisiko herabzusetzen;

58. „Besicherung mit Sicherheitsleistung“ ein Verfahren der Kreditrisikomin-
derung, bei dem sich das mit der Risikoposition eines Instituts verbunde-
ne Kreditrisiko dadurch vermindert, dass das Institut das Recht hat, bei
Ausfall der Gegenpartei oder bei bestimmten anderen, mit der Gegen-
partei zusammenhängenden Kreditereignissen bestimmte Vermögenswer-
te oder Beträge zu verwerten, ihren Transfer oder ihre Aneignung zu
erwirken oder sie einzubehalten oder aber den Risikopositionsbetrag auf
die Differenz zwischen diesem und dem Betrag einer Forderung gegen
das Institut herabzusetzen bzw. diesen durch diese Differenz zu ersetzen;
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